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REPUBLIK öSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 
Pr.ZI. 5906/1-1-1978 

Xl V. Gest:lzgc.bungspt'rlod.e 

ANFRAGEBEANT\vORTUNG 

-16~S1f'\B 

1978 ··04- 2 7 
zu -1661iJ 

betreffend die schriftliche A..'1.fra.ge der 
Abg. Suppan und Genossen, Nr. '1667!J-NR!1978 
vom 1978 03 01, "Fernmeldegebührenord..."Ylungl!. 

Zu 1 bis 3 --Die Bemühungen um eine bessere und·raschere ärztliche Ver­
sorgung, '\<,ie sie die Einrichtung der ärztlichen Funkdienste 
darstellen, finden beim Bundesministerium für Verkehr nicht 
nur volles Verständnis, sonde"rn im Ra.hmen der gegebenen 

Ressortzuständigkeit auch jede Unterstüztung. So ist man 
im Rahmen des fernmeldebehördlichenBewllligungsverf'ahrens 
bemüht, fUr ärztliche Funkdienste rasche und untü'rol{ratische 
Erledigungen herbeizufUhreno 

Die BefreIung von der Entrichtung der Gebühren für die Be­
willigung zur Errichtung und zum Betrieb von Funkanlagen 

der freiberuflicb tätigen !\rzte steht hingegen mit den 
Maßnahmen zu einer Verbesserung der ärztlichen Versorgung 
in keinem direkten ZusamrnEmhang. Nur nebenbei sei er'\fähnt, 
daß der Betrag, von dem hier gesprochen wird, monatlich 
S 50,-- ausmacht. 

Das in der Anfrag€) genannte Schreiben der Österreichlschen 
Ärztekammer betreffend die Befreiung der freiberuflichen 
Ärzte von den Be~"JilligungsgebUhren \<lird. derze1 t durch die 
Generaldirektion fUr die Pos~- und Telegraphenverwaltung ge­

prUft. Im Rahmen dieser PrUfung werden unter anderem auch 

verfassungsrechtliche Probleme zu berUcksichtigen sein, da 
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eine Befreiung der Ärzte von den betreffenden Geblihren eine 
sachlich nicht gerechtfert~Lgte Differenzierung gegenüber 
anderen Beruf'sgruppen bedeuten könnte. Dem Ergebnis dieser 
PrUfungen, das für die 'Illei tera Vorgangsweise bestimmend, ist, 

mr)chte ich im gegem.\färtigen Stadium in keiner Weise vorgreifen. 

In sachlicher Hinsicht ist jedoch von vorneherein darauf hin­
zuweisen, daß gegenwärtig im Bundesgebiet bereits über 
100.000 bewilligte Funkanlagen in Betrieb sind, was mit 
stei.gender Frequenzknappheit einen beträchtlichen Aufwand bei 
der administrativen Verwaltung der in Frage kommenden 
Frequenzen bedeutet. Darüber hinaus erfordert auch die 
teclmische Betreuung und Überwachung der Funkfrequenzen einen 
erheblichen Personal- und Geräteaufwand. Ein Verzicht auf 
wenigstens zur teilweisen Deckung der Kosten dienende Gebühren 
,",'Ürde zu einen aus allgemeinen Steuermitteln zu tragenden' 
Budgetabgang bei der Post- und Telegraphenver'val tung führen. 
Dieser Abgang könnte im Hinblick auf mögliche Beispi01s­
folgerungen, sowohl bei den Ftmkgebühren als auch bei anderen 
Kategor5.en von Fernrneldegebühren, ein beträchtliches Ausmaß 
erla.'l"}.gen. 

Wien, 1978 04 26 
Der Bundesminister 

~ 

t;JJ\\~\J 
\ 

1675/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




